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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/55/602/Add.2 und Korr.1)] 

  55/94. Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung (1995-2004) und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte1 verankerten grundlegenden und universellen Prinzipien, 

 in Bekräftigung des Artikels 26 der Erklärung, dem zufolge "die Bildung auf die volle 
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten gerichtet" zu sein hat, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer internationaler Menschenrechtsüberein-
künfte, namentlich Artikel 13 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte2, Artikel 10 des Übereinkommens zur  Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau3, Artikel 7 des Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung4, Artikel 29 des Übereinkommens über die Rechte 
des Kindes5, Artikel 10 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe6 sowie Ziffer 78 bis 82 der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden7 und in denen die Ziele des Artikels 26 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Ausdruck kommen, 

                                                 
1 Resolution 217 A (III). 
2 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
3 Resolution 34/180, Anlage. 
4 Resolution 2106 A (XX) Anlage. 
5 Resolution 44/25, Anlage. 
6 Resolution 39/46, Anlage. 
7 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und der 
Menschenrechtskommission betreffend die Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung (1995-2004), die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
namentlich die Weltinformationskampagne über die Menschenrechte sowie die Durchfüh-
rung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien, das Projekt 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit dem 
Titel "Wege zu einer Kultur des Friedens" und den auf dem Weltbildungsforum verabschie-
deten Rahmenaktionsplan von Dakar, in dem unter anderem der Auftrag der Organisation 
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur erneut bestätigt wurde, die an 
dem Ziel der Bildung für alle mitwirkenden Partner zu koordinieren und ihre kollektive Dy-
namik bei der Sicherung hochwertiger Grundbildung zu erhalten8, 

 die Auffassung vertretend, dass die Weltinformationskampagne eine wertvolle Ergän-
zung der Tätigkeit der Vereinten Nationen zur weiteren Förderung und zum weiteren Schutz 
der Menschenrechte darstellt, und daran erinnernd, welche Bedeutung die Weltkonferenz 
über Menschenrechte der Menschenrechtserziehung und der Information auf dem Gebiet 
der Menschenrechte beigemessen hat, 

 sowie die Auffassung vertretend, dass die Menschenrechtserziehung ein wichtiges 
Mittel ist, um Diskriminierung auf Grund des Geschlechts zu beseitigen und durch die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte der Frauen Chancengleichheit zu 
gewährleisten, 

 in der Überzeugung, dass sich Frauen, Männer und Kinder nur dann voll als Men-
schen entfalten können, wenn ihnen alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten bewusst 
gemacht werden, 

 sowie in der Überzeugung, dass es bei der Menschenrechtserziehung um mehr gehen 
sollte als um die bloße Bereitstellung von Informationen und dass sie vielmehr ein umfas-
sender, lebenslanger Prozess sein sollte, durch den die Menschen in allen Gesellschaften un-
geachtet ihres Entwicklungsstands lernen, die Würde anderer zu achten, und darüber aufge-
klärt werden, mit welchen Mitteln und Methoden diese Achtung in allen Gesellschaften ge-
währleistet werden kann, 

 in der Erwägung, dass die Menschenrechtserziehung und die Information auf dem 
Gebiet der Menschenrechte für die Verwirklichung der Menschenrechte und der Grundfrei-
heiten unverzichtbar sind und dass sorgfältig gestaltete Ausbildungs-, Bekanntmachungs- 
und Informationsprogramme als Katalysatoren für nationale, regionale und internationale 
Initiativen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und zur Verhinderung von 
Menschenrechtsverletzungen wirken können, 

 in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserziehung und die Information auf dem 
Gebiet der Menschenrechte zu einem ganzheitlichen Entwicklungsbegriff beitragen, der mit 
der Würde von Frauen und Männern aller Altersgruppen im Einklang steht und der die be-
sonders schutzbedürftigen Untergruppen der Gesellschaft, wie Kinder, Jugendliche, ältere 
Menschen, autochthone Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, arme Menschen in den Städ-
ten und auf dem Land, Wanderarbeitnehmer, Flüchtlinge, Menschen mit HIV/Aids und Be-
hinderte, berücksichtigt, 

 unter Berücksichtigung der Anstrengungen, die Pädagogen und nichtstaatliche 
Organisationen in allen Teilen der Welt sowie zwischenstaatliche Organisationen, nament-
lich das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die Orga-

                                                 
8 Siehe Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal, 26–28 April 2000, 
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Paris, 2000. 
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nisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Internationale 
Arbeitsorganisation, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, zur Förderung der Menschenrechtserziehung unternehmen, 

 in Anerkennung der unschätzbaren und kreativen Rolle, welche die nichtstaatlichen 
und die lokalen Organisationen der Gemeinwesen bei der Verbreitung von Informationen 
und durch ihr Engagement in der Menschenrechtserziehung spielen können, insbesondere 
an der Basis sowie in abgelegenen und ländlichen Gemeinwesen, 

 im Bewusstsein der Unterstützungsfunktion, die der Privatsektor bei der Durchführung 
des Aktionsplans für die Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung 
(1995-2004)9 und der Weltinformationskampagne auf allen Gesellschaftsebenen überneh-
men könnte, indem er durch kreative Initiativen und finanzielle Unterstützung zu den staat-
lichen und nichtstaatlichen Aktivitäten beiträgt, 

 in der Überzeugung, dass die Wirksamkeit der derzeit durchgeführten Tätigkeiten auf 
dem Gebiet der Menschenrechtserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte durch eine bessere Koordinierung und Zusammenarbeit auf nationaler, re-
gionaler und internationaler Ebene erhöht würde, 

 daran erinnernd, dass die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte die Aufgabe hat, die einschlägigen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeitspro-
gramme der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte zu koordinieren, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den verstärkten Anstrengungen, die das Amt 
des Hohen Kommissars bisher unternommen hat, um Menschenrechtsinformationen über 
seine Web-Seite10 sowie seine Veröffentlichungen und seine Programme für Außenbezie-
hungen zu verbreiten, 

 mit Genugtuung über die Initiative des Amtes des Hohen Kommissars zum weiteren 
Ausbau des 1998 eingeleiteten Projekts "Gemeinsame Hilfe für Gemeinwesen", das Unter-
stützung aus freiwilligen Fonds erhält und Basisorganisationen und lokalen Organisationen, 
die praktische Arbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte leisten, kleine Zuschüsse gewäh-
ren soll, 

 unter Hinweis darauf, dass das Amt des Hohen Kommissars entsprechend dem Ak-
tionsplan im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit allen anderen Hauptakteuren der Dekade 
eine globale Halbzeitevaluierung des Standes der Verwirklichung der Ziele der Dekade 
vornehmen soll, 

 in dankbarer Anerkennung der vom April bis August 2000 vom Amt des Hohen Kom-
missars durchgeführten globalen Halbzeitevaluierung, die die Einleitung einer weltweiten 
Erhebung, die Einrichtung eines Online-Forums, die Abhaltung eines Sachverständigentref-
fens sowie die Erstellung des Halbzeit-Evaluierungsberichts der Hohen Kommissarin um-
fasste,  

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die globale Halbzeitevaluierung des Standes 
der Verwirklichung der Ziele der Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung (1995-2004)11, der eine Analyse der verfügbaren Informationen über die in den ersten 
fünf Jahren der Dekade auf der einzelstaatlichen, regionalen und internationalen Ebene er-

                                                 
9 A/51/506/Add.1, Anhang. 
10 www.unhchr.ch. 
11 Siehe A/55/360. 
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zielten Fortschritte sowie Handlungsempfehlungen für die verbleibenden Jahre der Dekade 
enthält;  

 2. begrüßt die Maßnahmen, die die Regierungen und die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen ergriffen haben, um den Aktionsplan für die Dekade der 
Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-2004)9 durchzuführen und 
Informationstätigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrechte auszuarbeiten, wie aus dem 
Bericht der Hohen Kommissarin über die globale Halbzeitevaluierung hervorgeht;  

 3. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, weiter zur Durchführung des Ak-
tionsplans beizutragen, indem sie insbesondere je nach den Gegebenheiten in dem jewei-
ligen Land die Gründung möglichst repräsentativer nationaler Komitees für Menschen-
rechtserziehung fördern, die für die Ausarbeitung umfassender, wirksamer und nachhaltiger 
einzelstaatlicher Aktionspläne für die Menschenrechtserziehung und die Information auf 
dem Gebiet der Menschenrechte zuständig sind, und dabei die vom Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte erarbeiteten Leitlinien für einzelstaatli-
che Aktionspläne für die Menschenrechtserziehung12 im Rahmen der Dekade zu berücksich-
tigen;  

 4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die nationalen und die lokalen nicht-
staatlichen Organisationen sowie die lokalen Organisationen der Gemeinwesen zur Durch-
führung ihrer einzelstaatlichen Aktionspläne zu ermutigen, sie dabei zu unterstützen und sie 
darin einzubeziehen; 

 5. ermutigt die Regierungen, im Rahmen der in den Ziffern 3 und 4 genannten ein-
zelstaatlichen Aktionspläne die Einrichtung von der Öffentlichkeit zugänglichen Ressour-
cen- und Ausbildungszentren auf dem Gebiet der Menschenrechte zu erwägen, die in der 
Lage sind, Forschung zu betreiben, für eine geschlechtsspezifisch differenzierende Schu-
lung von Ausbildern zu sorgen, Unterrichts- und Schulungsmaterialien auf dem Gebiet der 
Menschenrechte auszuarbeiten, zu sammeln, zu übersetzen und zu verbreiten, Kurse, Kon-
ferenzen, Seminare und Informationskampagnen zu veranstalten und bei der Durchführung 
von internationalen Stellen getragener technischer Kooperationsprojekte zu Gunsten der 
Menschenrechtserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 
Hilfe zu gewähren; 

 6. ermutigt die Staaten, in denen derartige der Öffentlichkeit zugängliche nationale 
Ressourcen- und Ausbildungszentren auf dem Gebiet der Menschenrechte bestehen, ihre 
Kapazitäten zur Unterstützung der internationalen, nationalen, regionalen und lokalen Pro-
gramme für Menschenrechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte auszubauen; 

 7. fordert die Regierungen auf, im Einklang mit den Gegebenheiten in ihrem 
jeweiligen Land der Verbreitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, der Inter-
nationalen Menschenrechtspakte2 und anderer Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, von Material und Ausbildungshandbüchern im Zusammenhang mit den Menschen-
rechten sowie der auf Grund der internationalen Menschenrechtsverträge vorgelegten Be-
richte der Vertragsstaaten in ihren jeweiligen Landes- und Lokalsprachen Vorrang einzuräu-
men und in diesen Sprachen über die praktischen Möglichkeiten zu informieren und darüber 
aufzuklären, wie nationale und internationale Institutionen und Verfahren genutzt werden 
können, um die wirksame Anwendung dieser Rechtsakte zu gewährleisten; 

                                                 
12 A/52/469/Add.1 und Korr.1. 



 A/RES/55/94 

 5

 8. legt den Regierungen nahe, die von dem Amt des Hohen Kommissars im Rah-
men des Aktionsplans unternommenen Anstrengungen im Bereich der Aufklärung und der 
Öffentlichkeitsarbeit mittels freiwilliger Beiträge weiter zu unterstützen; 

 9. ersucht die Hohe Kommissarin, die Strategien im Hinblick auf die Menschen-
rechtserziehung und die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen unter anderem in Zusammenarbeit mit der Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur auch künftig zu koordinieren und 
zu harmonisieren, namentlich auch die Durchführung des Aktionsplans, und dafür zu sor-
gen, dass beim Einsatz sowie bei der Verarbeitung, der Verwaltung und der Verteilung von 
Informations- und Aufklärungsmaterial zum Thema Menschenrechte, einschließlich auf 
elektronischem Wege, ein Höchstmaß an Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet 
ist; 

 10. legt den Regierungen nahe, zum weiteren Ausbau der Internetseite des Amtes 
des Hohen Kommissars10 beizutragen, insbesondere was die Verbreitung von Material und 
Unterrichtsmitteln für die Menschenrechtserziehung betrifft, sowie die Veröffentlichungen 
und die Außenbeziehungsprogramme des Amtes fortzusetzen und zu erweitern; 

 11. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, die einzelstaatlichen Kapazitäten 
für die Menschenrechtserziehung und die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte 
im Rahmen seines technischen Kooperationsprogramms auf dem Gebiet der Menschen-
rechte auch weiterhin zu unterstützen, so auch durch die Veranstaltung von Schulungskur-
sen und die Erarbeitung zielgruppenspezifischer Schulungsunterlagen für Fachkreise sowie 
durch die Verbreitung von Informationsmaterial über Menschenrechte als Bestandteil tech-
nischer Kooperationsprojekte, und die Entwicklungen auf dem Gebiet der Menschenrechts-
erziehung weiter zu überwachen; 

 12. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information nachdrücklich 
auf, sich auch weiterhin der Informationszentren der Vereinten Nationen zu bedienen, damit 
grundlegendes Informations-, Nachschlage- und audiovisuelles Material über die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, namentlich auch die auf Grund der internationalen Men-
schenrechtsübereinkünfte vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten, in ihrem jeweiligen Tä-
tigkeitsraum rechtzeitig zur Verteilung gelangt, und zu diesem Zweck sicherzustellen, dass 
die Informationszentren über ausreichende Mengen dieser Unterlagen verfügen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen dem 
Amt des Hohen Kommissars und der Hauptabteilung Presse und Information bei der Durch-
führung des Aktionsplans und der Weltinformationskampagne sowie die Notwendigkeit der 
Abstimmung ihrer Aktivitäten zur Verbreitung von Informationen über das humanitäre Völ-
kerrecht mit denjenigen anderer internationaler Organisationen, wie der Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei ihrem Projekt "Wege zu einer 
Kultur des Friedens" und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und den zuständi-
gen nichtstaatlichen Organisationen; 

 14. bittet die Sonderorganisationen und die in Betracht kommenden Programme und 
Fonds der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs zur 
Durchführung des Aktionsplans und der Weltinformationskampagne weiter beizutragen und 
dabei untereinander und mit dem Amt des Hohen Kommissars zusammenzuarbeiten und 
ihre Tätigkeiten zu koordinieren; 

 15. ermutigt die zuständigen Organe, Stellen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, alle Menschenrechtsorgane des Systems der Vereinten Nationen, na-
mentlich das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und 



A/RES/55/94 

 6

das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, alle Bediensteten und 
Amtsträger der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte ausbilden zu lassen;   

 16. legt den Vertragsorganen auf dem Gebiet der Menschenrechte nahe, bei der Prü-
fung der Berichte der Vertragsstaaten das Hauptgewicht auf deren Verpflichtungen im Hin-
blick auf die Menschenrechtserziehung und die Information auf dem Gebiet der Menschen-
rechte zu legen und dies auch in ihren abschließenden Bemerkungen zum Ausdruck zu brin-
gen; 

 17. fordert die internationalen, regionalen und nationalen nichtstaatlichen Organisa-
tionen und die zwischenstaatlichen Organisationen, insbesondere soweit sie sich mit 
Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs-, Ernährungs-, Wohnungs-, Bildungs-, Gesundheitsfür-
sorge- und Umweltfragen befassen, sowie alle anderen für soziale Gerechtigkeit eintreten-
den Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, Pädagogen, religiösen Organisationen und die Me-
dien auf, im Zuge der Verwirklichung des Aktionsplans einzeln und in Zusammenarbeit mit 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte konkrete 
schulische und außerschulische sowie informelle Aktivitäten, einschließlich kultureller Ver-
anstaltungen, durchzuführen; 

 18. ermutigt die Regierungen, die Regionalorganisationen, die zwischenstaatlichen 
und die nichtstaatlichen Organisationen, die mögliche Unterstützung und mögliche Beiträge 
zur Menschenrechtserziehung seitens aller in Betracht kommenden Partner zu erkunden, 
einschließlich des Privatsektors, der Entwicklungs-, Handels- und Finanzinstitutionen sowie 
der Medien, und sich um ihre Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von Strategien zur 
Menschenrechtserziehung zu bemühen; 

 19. ermutigt die Regionalorganisationen, Strategien für die weitere Verbreitung von 
Material über die Menschenrechtserziehung durch regionale Netzwerke zu entwickeln und 
regionalspezifische Programme auszuarbeiten, um die größtmögliche Beteiligung staatlicher 
und nichtstaatlicher nationaler Stellen an Programmen zur Menschenrechtserziehung zu er-
reichen;   

 20. legt den zwischenstaatlichen Organisationen nahe, auf Ersuchen die Zusammen-
arbeit zwischen staatlichen Einrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen auf 
einzelstaatlicher Ebene zu unterstützen; 

 21. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, das Projekt "Gemeinsame Hilfe für 
Gemeinwesen" weiter durchzuführen und dieses auszubauen sowie andere geeignete Mittel 
und Wege zu prüfen, wie die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung, na-
mentlich auch soweit sie von nichtstaatlichen Organisationen unternommen werden, unter-
stützt werden können; 

 22. ersucht die Hohe Kommissarin, die in der globalen Halbzeitevaluierung enthal-
tenen Empfehlungen und diese Resolution allen Mitgliedern der internationalen Gemein-
schaft sowie denjenigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur 
Kenntnis zu bringen, die sich mit Menschenrechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf 
dem Gebiet der Menschenrechte befassen, und der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" über den Stand der Verwirkli-
chung der Ziele der Dekade Bericht zu erstatten.  

 81. Plenarsitzung 
 4. Dezember 2000 

  


